
Rechtlicher Hinweis:

Alle Bauleitpläne dienen zu Informationszwecken und sind kein amtlicher Nachweis!

Planungsrechtliche Auskünfte können nur nach den Originalplänen erteilt  werden.

Die Daten werden mit der zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlichen Sorgfalt geführt. 

Es wird jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Daten übernommen.

Festgestellte Datenfehler sollten möglichst dem Stadtplanungs- und Bauordnungsamt mitgeteilt werden. 

Die Weitergabe der Daten oder eines daraus erstellten Produktes bzw. die Einspeisung in Informationsnetze

bedarf einer gesonderten Genehmigung.
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) - Dauerkleingärten

1.1 Lauben

Je Kleingarten ist eine Laube in einfacher Ausführung mit höchstens 24 m² Grundfläche
einschließ lich überdachtem Freisitz zulässig. Sie darf  nach ihrer Beschaffenheit,
insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum dauernden Wohnen
geeignet sein.

1.2 Vereinshaus

In der Dauerkleingartenanlage ist die Einrichtung eines eingeschossigen Vereinshauses
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.
Gewerbliche Nutzungen (z. B. als Gaststätte mit Fremdvermietung oder Verpachtung)
sind unzulässig.

KENNZEICHNUNGEN

1. Ausgasungen

Der Planbereich liegt in der Zone 2 der Karte der potentiellen Grubengasaustrittsbereiche
im Stadtgebiet Bochum (Hollmann, November 2000; überarbeitet im April 2005). Auf Grund
der allgemeinen geotechnischen Randbedingungen sind kritische Methan
(CH4)-Zuströmungen eher wahrscheinlich; Risiken sind nicht vernachlässigbar. Wegen der
meist diffus auftretenden und durch Untersuchungen oft nicht fassbaren Gaszuströmungen
werden bei Neubau- sowie Tiefbaumaßnahmen Vorsorgemaßnahmen (passive
Gasdrainage) empfohlen, die durch einen Sachverständigen zu konzipieren sind.

HINWEISE

1. Bodendenkmäler

Aktuell sind keine Bodendenkmäler im Plangebiet bekannt. Bei Bodeneingriffen können
jedoch Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern,
alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von
Bodendenkmä le rn  is t  der  S tadt  a ls  Un te re  Denkmalbehö r de  und/oder  der
LWL-Arc häo log ie  fü r  Wes t f a len ,  Außens te l le  O lpe  (Te l . :  02761  /  93750 ;
Fax: 02761 / 2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz
NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird.

2. Kampfmittelfunde

Das Bauvorhaben liegt in einem Bombenabwurfgebiet. Wird nachfolgend für ein
Bauvorhaben ein Bauantrag gestellt, ist die Beantragung einer Luftbildauswertung beim
Staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst  zwingend erforderlich. Das im Rahmen des
Antragsverfahrens zu beteiligende Ordnungsamt holt dann eine  Luftbildauswertung ein.
Sollte das Ergebnis ggf. Entmunitionierungsmaßnahmen  vorsehen, sind diese vor Beginn
der Baumaßnahme durchführen zu lassen

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Grünflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6  BauGB)

Zweckbestimmung: Dauerkleingärten

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung: Stellplätze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Sonstige Festsetzungen

LEGENDE

Festsetzungen nach § 9 BauGB

Private Grünflächen

10 20 30 40 50 [ m ]0 60 70 80 90 100

Blatt: 1 / 1

Maßstab im Original: 1 : 1000  

Planstand: Satzung

Fassung des Bebauungsplanes: 01.03.2013

Y
:\6

1-
26

_B
E

B
A

U
U

N
G

S
P

LA
N

E
_U

N
D

_V
E

R
A

E
N

D
E

R
U

N
G

S
S

P
E

R
R

E
N

\6
1-

26
-1

0_
A

U
TO

C
A

D
\0

60
0-

06
99

\6
06

\0
2_

A
C

ad
\0

2_
A

U
S

LE
G

U
N

G

Blattformat: DIN A 1 (Übergröße)

Stadt Bochum

Bebauungsplan Nr. 606
- Kleingartenanlage

Am Knappschaftskrankenhaus -
Die Planunterlage entspricht den Anforderun-
gen des § 1 der Planzeichenverordnung 1990.
Die Festlegung der städtebaulichen Planung
ist geometrisch eindeutig. Der Katasterbestand
der Planunterlage ist vom 10.05.2012.

Bochum, den ..........................

Amt für Geoinformation,
Liegenschaften und Kataster
I.A.

............................................

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur- und
Stadtentwicklung der Stadt Bochum hat in der
öffentlichen Sitzung am ....................... (TOP Nr.      )
den Beschluss zur Aufstellung dieses Bebauungs-
planes gefasst. Der Aufstellungsbeschluss ist am
......................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

...........................................

ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom .......................
bis .......................... durchgeführt worden.

Am .......................... hat eine Bürgerversammlung
stattgefunden.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

...........................................

BEHÖRDENBETEILIGUNG

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom .......................... um Stellung-
nahme zu dem Planentwurf in der Fassung vom
.......................... gebeten.

Bochum, den ...........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

BESCHLUSS DER ÖFFENTL. AUSLEGUNG

Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur- und
Stadtentwicklung der Stadt Bochum hat in der
öffentlichen Sitzung am ..........................
(TOP Nr.       )  die öffentliche Auslegung des
Planentwurfes in der Fassung vom
.......................... beschlossen.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Planentwurf in der Fassung vom .................
............... lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom ............................ bis ............................  ein-
schließlich öffentlich aus.
Ort und Dauer der Auslegung wurden am
..........................  ortsüblich bekannt gemacht.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt Bochum hat gemäß § 10 Abs. 1
BauGB in der öffentlichen Sitzung am .......................
(TOP Nr.               ) diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen.

Bochum, den ..........................

................................                ..................................
Oberbürgermeisterin        Schriftführer

Für die Erarbeitung des Planentwurfes

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.V.  /  I.A.

.........................       .......................................
Stadtbaurat        Leiter des Stadtplanungs-            

       und Bauordnungsamtes

ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der geänderte / ergänzte Planentwurf in der
Fassung vom .......................... lag gemäß § 4 a Abs.
3 BauGB in der Zeit vom .......................... bis
.......................... einschließlich erneut öffentlich aus.

Ort und Dauer der erneuten Auslegung wurden am
.......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

INKRAFTTRETEN

Der Beschluss des Bebauungsplanes wurde gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB am .......................... ortsüblich
bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in
Kraft.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

Der Bebauungsplan besteht aus diesem Blatt.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................
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